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Beitragssatzung 

 

 

„Bündnis Gera“ e.V. 

 

 

§ 1 

Aufnahmegebühr 

 

Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühren. 

 

 

§ 2 

Mitgliedsbeiträge 

 

I. Der Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen beträgt jährlich 60,00 €  

 

II. Der Mitgliedsbeitrag für juristische Personen beträgt jährlich 120,00 € 

 

III. Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag für natürliche Personen (z.B. Schüler, Studenten, 

Menschen mit Behinderung, Personen ohne Erwerbseinkünfte*) beträgt                  

jährlich 30,00 € 

 

Es erfolgt keine Unterscheidung nach aktiven oder passiven Mitgliedschaften. 

 

Neue Mitglieder zahlen im Beitrittsjahr den Betrag anteilig zum Kalenderjahr. 

 

IV. Bei Ausscheiden (Ausschluss) aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung. 
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§ 3 

Umlagen 

 

Über die Erhebung von Umlagen entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 

Mehrheit. 

 

§ 4 

Zahlungsweise 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens bis 31.03. eines Kalenderjahres für das Gesamtjahr zu 

entrichten. 

Der Mitgliedsbeitrag wird durch den Verein im Rahmen des SEPA Lastschriftverfahrens 

eingezogen. 

 

 

 

 

 

Beschlossen im Rahmen der Mitgliederversammlung 12. März 2024 


